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RS OGH 1968/10/2 5Ob197/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1968

Norm

KO §95

Rechtssatz

Anträge von Beteiligten in der Frage der Gerichtsaufsicht haben nur die Bedeutung von Anregungen, doch ist auch

über eine solche Anregung nach gewisserhafter Klärung des Sachverhaltes zu entscheiden.
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